
  
 

 

 

TSE-Meldung 

Zum 1. Juli 2025 muss die Meldung von elektronischen Kassensystemen (TSE-Kassen) 

beim Finanzamt erfolgen. Alle elektronischen Aufzeichnungssysteme, die vor diesem 

Datum angeschafft wurden, müssen bis zum 31. Juli 2025 gemeldet werden. Systeme, 

die ab dem 1. Juli 2025 neu angeschafft oder außer Betrieb genommen werden, müssen 

innerhalb eines Monats nach der Anschaffung bzw. Außerbetriebnahme gemeldet werden. 

Grundlage: § 146a Absatz 1 Abgabenordnung (AO) nach § 146a Absatz 4 AO 

Fristen im Überblick: 

• Vor dem 1. Juli 2025 angeschaffte TSE-Kassen: 

Meldung bis zum 31. Juli 2025. 

• Ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte TSE-Kassen: 

Meldung innerhalb eines Monats nach Anschaffung. 

• Außerbetriebnahme einer TSE-Kasse ab dem 1. Juli 2025: 

Meldung innerhalb eines Monats nach Außerbetriebnahme. 

• Außerbetriebnahme vor dem 1. Juli 2025: 

Meldung nur, wenn die Anschaffung ebenfalls vor dem 1. Juli 2025 gemeldet wurde. 

Wichtige Hinweise: 

• Die Meldung erfolgt elektronisch über das Programm "Mein Elster" oder die ERiC-

Schnittstelle. 

• Die Meldungspflicht betrifft alle elektronischen Aufzeichnungssysteme. 

• Bei Nichteinhaltung der Meldepflicht drohen Bußgelder. 

• Für jede Betriebsstätte (Filiale) muss eine eigene Meldung erfolgen. 

Welche Daten müssen gemeldet werden? 

Gemäß § 146a Abs. 4 AO sind folgende Angaben erforderlich: 

• Name des Steuerpflichtigen 

• Steuernummer des Steuerpflichtigen 

• Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 

• Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems 

• Anzahl der verwendeten Kassensysteme 

• Seriennummer des Kassensystems 

• Datum der Anschaffung 

• Hersteller des Kassensystems 

• Modell des Kassensystems 

• Datum der Außerbetriebnahme (bei Stilllegung oder Diebstahl) 

  

https://www.haufe.de/id/norm/abgabenordnung-146a-ordnungsvorschrift-fuer-die-buchfuehrung-und-fuer-aufzeichnungen-mittels-elektronischer-aufzeichnungssysteme-verordnungsermaechtigung-HI775569_p146a.html
https://www.haufe.de/id/norm/abgabenordnung-146a-ordnungsvorschrift-fuer-die-buchfuehrung-und-fuer-aufzeichnungen-mittels-elektronischer-aufzeichnungssysteme-verordnungsermaechtigung-HI775569_p146a.html


  
 

 

 

Ablauf 
Nicht alle zur TSE-Meldung erforderlichen Informationen liegen aktuell in aposoft vor. 

Wir haben aus diesem Grund die fehlenden Datenfelder in aposoft hinzugefügt. Bei uns 

bekannte Informationen zur TSE-Meldung haben wir in den Datenfeldern direkt hinterlegt, 

nicht bekannte müssen von Ihnen VOR Erstellung der XML-Datei für den Datenimport in 

Elster erfasst werden. 

Beim Export wird die Vollständigkeit der Daten geprüft. 

Angaben zum Absender 

Unter System -Systemparameter – P002 werden die für die TSE-Meldung notwendigen 

Stammdaten erfasst. 

 

Für den Export der Daten ist eine getrennte Erfassung Straße und Hausnummer, sowie die 

Angabe des Bundeslandes (korrekt ausgeschrieben) erforderlich. Ergänzen Sie bitte auch 

das Länderkennzeichen (Alpha-2-Code) 

 

Ergänzen Sie bitte ggf. fehlende Daten. 

Die Wirtschafts-Identifikations-Nr. wird seit November 2024 stufenweise vergeben. Sie 

erhalten diese ohne Antrag entweder im Wege der öffentlichen Bekanntmachung oder 



  
 

 

 
elektronisch über Ihr ELSTER Benutzerkonto. Wenn Sie noch keine Wirtschafts-

Identifikations-Nr. mitgeteilt bekommen haben, hat das für Sie keine Nachteile. 

 

 

 

Im Reiter Elster wählen Sie den Personentyp der Apotheke. In der Regel wird das 

Natürliche Person sein. Sollten die Apotheke ein OHG sein, wählen Sie Juristische 

Person und die entsprechende Rechtsform aus. 

  



  
 

 

 
Erfassung gerätespezifischer Daten 

Unter System- Gerätekonfiguration- Geräteinformationen können Daten wie Model, 

Hersteller, System-Art, Anschaffungsdatum und Seriennummer erfasst werden. 

(Wichtig: Um Änderungen in der Gerätekonfiguration vorzunehmen, müssen alle anderen 

an der Station in aposoft geöffneten Programmpunkte geschlossen werden.) 

Diese Informationen finden Sie in der Regel auf den Geräten oder Lieferscheinen und 

Rechnungen. 

Über Geräteeingaben freischalten (1) werden die Eingabefelder (2) aktiviert.  

Die Eingaben müssen am jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen. 

Die Seriennummer, mit der das Gerät an der TSE registriert wurde, kann über die 

Schaltfläche Bisherige (automatische) Seriennummer übernehmen (nur wenn nicht 

vorhanden) übernommen/eingetragen werden. 

Die Meldung erfolgt direkt im Programm „Mein-Elster“. Alle zur Erfassung notwendigen 

Daten werden in einer XML-Datei zur Verfügung gestellt. 

Bei Erfassung einer neuen Seriennummer wird das Gerät mit der „gelöschten“ 

Seriennummer außer Betrieb genommen. 

Über Gerät außer Betrieb nehmen wird ein Arbeitsplatzrechner dauerhaft aus der 

Betriebsstätte abgemeldet. 

Hinweis zu Systemhersteller und Modell: 
 

Die Tastenkombination Windows + R öffnet in Windows das Dialogfeld "Ausführen". 

Geben Sie dort den Befehl msinfo32 ein und bestätigen dies. 

Anschließend öffnen sich die 

Systeminformationen, aus 

denen Sie den 

Systemhersteller und das 

Modell entnehmen können.   



  
 

 

 
 

Erstellung der XML-Datei zur TSE-Meldung 

Unter System – Service -Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)- TSE-

Meldungsdaten für Finanzamt erstellen werden die notwendigen Daten zur TSE-Meldung 

erstellt. 

 

  

In Elster Aufzeichung §146a – Eingabe erhalten Sie eine Übersicht der erfassten Daten 

zur TSE-Meldung. 

 

Im Reiter Aufzeichnungssysteme werden alle aktiven an der TSE angemeldeten Kassen 

angezeigt (Status = In Betrieb). Abgemeldete Geräte werden mit Status = Außer Betrieb 

angezeigt. 



  
 

 

 
 

Die erstellte XML-Datei kann im Programm „Mein Elster“ importiert oder dem Steuerberater 

zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden. 

Sollten sich in Ihren Aufzeichnungssystemen doppelte Einträge befinden, können diese nach 

dem Import in „Mein Elster“ gelöscht werden.  

„Mein Elster“ bietet ein Fehlerprotokoll in dem manuell Anpassungen vorgenommen werden 

können.  

 

Die XML-Datei für elektronische Aufzeichnungssysteme zur Meldung an das Finanzamt in 

Deutschland ist Teil der „Digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für 

Kassensysteme (DSFinV-K“) und der „Kassenmeldeverordnung (KassenSichV)“. Diese 

Datei wird verwendet, um bestimmte Daten über elektronische Aufzeichnungssysteme und 

Sicherheitseinrichtungen dem Finanzamt mitzuteilen, z. B. bei der Inbetriebnahme, 

Außerbetriebnahme oder Änderung 

 


